
CJD Freiberg
Betreutes JugenDwohnen

Kontakt:
Franziska weigel, teamleitung
Leipziger straße 11
09599 Freiberg

fon: 03731 / 300 59 72
e-Mail: jugendwohnen.freiberg@cjd.de
www.cjd-sachsen.de
www.facebook.com/cjdsachsen/

Öffnungszeiten: Mo-so, 10:00 bis 18:00 uhr
wohngruppenleitung: tgl., 8:00 bis 15:00 uhr

Hier finden Sie uns:

 

Das CJD sachsen ist eine einrichtung des 
Christlichen Jugenddorfwerkes Deutschlands e. V.  (CJD) 
73061 Ebersbach • Teckstraße 23  • www.cjd.de 

CJD Sachsen • Hauptgeschäftsstelle 
Adelsbergstraße 2 • 09126 Chemnitz

spendenkonto: Commerzbank Chemnitz
IBAn: De 19 8704 0000 0125 0471 00
BIC: CoBADeFFXXX

Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und  erwachsenen 
Menschen orientierung und  Zukunftschancen. sie wer-
den von 9.500  hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen  
Mitarbeitenden an über 150 standorten gefördert, beglei-
tet und ausgebildet. grundlage  ist das christliche Men-
schenbild mit der Vision „Keiner darf verloren gehen!“.

hrsg.: Christliches Jugenddorfwerk Deutschland e. V.

  

CJD Freiberg
Betreutes Jugendwohnen 

  Betreutes Jugendwohnen
 
 LeIstungen:
Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist, 
die jungen Menschen bei der struktu-
rierung ihres Alltags zu unterstützen, 
damit sie in der Lage sind, ihr Leben ei-
genständig, selbstbewusst und aktiv zu 
gestalten. 

teilaspekte dieser Zielstellung sind:
• Übernahme von Eigenverantwortung,
• selbstständige Alltagsorganisation, 
• Aufbau einer Lebenswelt- bzw.    
   eines sozialraumbezugs sowie
• die Befähigung, sich eigenständig 
   hilfe zu suchen. 

Im rahmen der hilfeplanung werden 
individuelle Zielsetzungen der jungen 
Menschen konkretisiert. unter Berück-
sichtigung der individuellen Lebenslage 
und der Bedürftigkeit der Jugendlichen 
stellt dieses Wohnangebot eine Über-
gangsform für ein lebenslanges eigen-
ständiges Wohnen dar.



Das Betreute JugenDwohnen bietet 4 
jungen Menschen wohnraum. Damit sie 
ihren Alltag besser bewältigen, werden sie 
puntkuell pädagogisch unterstützt.  
 
ZIeLgruppe:
Das Angebot des Betreuten Jugendwohnen 
richtet sich an junge Menschen, die das 16. 
Lebensjahr erreicht haben.

Voraussetzung für die Aufnahme im Ange-
bot ist der Besuch einer schule, berufsvor-
bereitende und berufsbildende Maßnahmen 
oder einer Ausbildung. 

Es wird eine Grundselbstständigkeit, z.B. 
selbstständiges Aufstehen, vorausgesetzt.

Ausschlusskriterien sind: 
• Suchterkrankungen, 
• akutes selbst- und fremdverletzendes  
   Verhalten sowie
• mangelnde Mitwirkung in der päd. Arbeit

 
FreIZeIt
Freizeitaktivitäten werden entspre-
chend den persönlichen Interessen der 
jungen Menschen geplant. es gibt re-
gelmäßige/tägliche Einzelgespräche, 
um Probleme zu klären und Freizeiten 
zu organisieren. 

ZusAMMenLeBen
Es finden mehrmals im Monat gemein-
same Gespräche zwischen den jungen 
Menschen und Mitarbeitenden des An-
gebotes statt. 

Gespräche mit dem Jugendamt finden 
einmal im Monat, bei Bedarf auch re-
gelmäßiger statt. An allen Gesprächen 
können die sorgeberechtigten teilneh-
men.

Die Mitarbeitenden tauschen sich kon-
tinuierlich mit den schulen und/ oder 
Ausbildungsbetrieben aus.  

wohnen unD VerpFLegung
Im Betreuten Jugendwohnen wohnt jeder/jede 
in einem eigenen möblierten Appartement mit 
einer eigenen Küchenzeile und einem eigenen 
Bad. 

waschmaschine und trockner können ge-
meinsam genutzt werden. 

Kleine Haushaltsgeräte (z.B. Kaffeemaschine, 
wasserkocher, staubsauger) sowie eigene Mö-
bel können nach Absprache mitgebracht wer-
den. 

Die Verpflegung übernehmen die Jugendli-
chen selbst und erhalten dafür 14-tägig Ver-
pflegungs- und Haushaltsgeld.


